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Amtlicher Teil

Bekanntmachungen

� Bundesministerium der Finanzen

Bekanntmachung
der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 

für den Monat April 2010
Vom 3. Mai 2010

Gemäß §16 Absatz 6 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes werden
die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2010
wie folgt bekannt gegeben:

Euro-Referenzkurse
Australien 1 EUR = 1,4463 AUD
Brasilien 1 EUR = 2,3550 BRL
Bulgarien 1 EUR = 1,9558 BGN
China (VR) 1 EUR = 9,1505 CNY
Dänemark 1 EUR = 7,4428 DKK
Estland 1 EUR = 15,6466 EEK
Großbritannien 1 EUR = 0,87456 GBP
Hongkong 1 EUR = 10,4065 HKD
Indien 1 EUR = 59,6203 INR
Indonesien 1 EUR = 12101,70 IDR
Japan 1 EUR = 125,33 JPY
Kanada 1 EUR = 1,3467 CAD
Korea, Rep. 1 EUR = 1494,53 KRW
Kroatien 1 EUR = 7,2594 HRK
Lettland 1 EUR = 0,7076 LVL
Litauen 1 EUR = 3,4528 LTL
Malaysia 1 EUR = 4,2935 MYR
Mexiko 1 EUR = 16,3957 MXN
Neuseeland 1 EUR = 1,8814 NZD
Norwegen 1 EUR = 7,9323 NOK
Philippinen 1 EUR = 59,788 PHP
Polen 1 EUR = 3,8782 PLN
Rumänien 1 EUR = 4,1306 RON
Russland 1 EUR = 39,1335 RUB
Schweden 1 EUR = 9,6617 SEK
Schweiz 1 EUR = 1,4337 CHF
Singapur 1 EUR = 1,8505 SGD
Südafrika 1 EUR = 9,8658 ZAR
Thailand 1 EUR = 43,279 THB
Tschechien 1 EUR = 25,308 CZK
Türkei 1 EUR = 1,9983 TRY
Ungarn 1 EUR = 265,53 HUF
USA 1 EUR = 1,3406 USD
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs um-
zurechnen.
Dieses Schreiben wird auch im Bundessteuerblatt Teil I veröffent-
licht. Eine monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatz-
steuer-Umrechnungskurse steht ab sofort auf den Internetseiten
des Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanz
ministerium.de) unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung –
Steuern – Veröffentlichungen zu Steuerarten – Umsatzsteuer –
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse zum Download bereit.

Berlin, den 3. Mai 2010
IV D 3 - S 7329/10/10001

Bundesministerium der Finanzen

Im Auftrag
Dr. K u m p f

� Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung [1580 A]
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie

(AM-RL):
Anlage V – verordnungsfähige Medizinprodukte

Vom 20. Mai 2010

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 
20. Mai 2010 beschlossen, die Richtlinie über die Verordnung
von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arznei-
mittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Ja-
nuar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert
am 15. April 2010 (BAnz. S. 1611), wie folgt zu ändern:

I.
Die Anlage V wird unter der Zeile zu der Produktbezeichnung
Pädiasalin® Inhalationslösung wie folgt ergänzt:

Befristung der 
Produkt- Verordnungs-
bezeichnung Medizinisch notwendige Fälle fähigkeit

Paranix® Für Kinder bis zum vollen- Keine
ohne deten 12. Lebensjahr und
Nissenkamm Jugendliche bis zum vollen-

deten 18. Lebensjahr mit 
Entwicklungsstörungen zur 
physikalischen Behandlung 
des Kopfhaares bei Kopflaus-
befall.

II.
Die Änderung tritt mit Wirkung vom 20. Mai 2010 in Kraft.
Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Home-
page des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de
veröffentlicht.

Berlin, den 20. Mai 2010

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß §91 SGB V

Der Vorsitzende
H e s s

� Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bekanntmachung 
über die Erste Änderung der Richtlinie 

über die Förderung der Sicherheit und der Umwelt 
in Unternehmen des Güterkraftverkehrs 

mit schweren Nutzfahrzeugen
Vom 19. Mai 2010

Artikel 1
Die Richtlinie über die Förderung der Sicherheit und der Um-
welt in Unternehmen der Güterkraftverkehrs mit schweren Nutz-
fahrzeugen vom 19. Oktober 2009 (BAnz. S. 3743) wird wie folgt
geändert:
1. Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) in Satz 1 wird das Wort „Teilfinanzierung“ durch das Wort
„Anteilfinanzierung“ ersetzt.

b) nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „Die Zuwendung
beträgt höchstens 90 Prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten.“

2. In Nummer 6.2 werden die Wörter „bis zu 1400,– €“ durch
die Wörter „bis zu 2000 €“ ersetzt.

3. In Nummer 8.1.3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Abweichend von Satz 1 können im Jahr 2010 die Anträge
spätestens bis zum 30. Juni 2010 gestellt werden.“



Wissenschaftlicher Name Handelsbezeichnung

Mystus cavasius Indischer Stachelwels
Eleotris melanosoma Schwarzbauch-Schläfergrundel
Barbonymus altus Rotflossenbarbe

Die vorläufige Festlegung der oben genannten Handelsbezeich-
nungen erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Über-
prüfung, ob sie in das Verzeichnis der zugelassenen Handelsbe-
zeichnungen für Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur auf-
genommen werden. Die Bundesanstalt entscheidet binnen fünf
Monaten nach Festlegung einer vorläufigen Handelsbezeichnung
über die Aufnahme in das Verzeichnis (§3 Absatz 6 FischEti-
kettV).
Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Festlegung der oben
genannten Handelsbezeichnungen wird im öffentlichen Interes-
se nach §80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) angeordnet. Das öffentliche Interesse an der so-
fortigen Vollziehung resultiert aus der Verpflichtung der Bundes-
anstalt, die aus der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 in Verbindung
mit dem Fischetikettierungsgesetz vom 1. August 2002 sich er-
gebenden Vorgaben umzusetzen und andernfalls drohende Han-
delsbeschränkungen oder Wettbewerbsverzerrungen abzuwenden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die mit dieser Bekanntmachung erfolgte vorläufige Fest-
legung der oben genannten Handelsbezeichnungen kann Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe der Handelsbezeichnungen im Bun-
desanzeiger bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung, Referat 523, Haubachstraße 86, 22765 Hamburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen.
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß
§80 Absatz 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung des Widerspruchs beantragt werden. Der Antrag ist bei
dem Verwaltungsgericht in 50667 Köln, Appellhofplatz, zu 
stellen.

Hamburg, den 31. Mai 2010

Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung

Im Auftrag
K r e m e r
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4. In Nummer 9 werden die Wörter „bzw. wirksam erklärtem
Rechtsbehelfsverzicht“ gestrichen.

Artikel 2
Diese Änderung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft, 
soweit im folgenden Satz nichts Abweichendes bestimmt ist. 
Artikel 1 Nummer 3 tritt zum 1. November 2009 in Kraft.

Berlin, den 19. Mai 2010
UI 23/315.2/3 - 04.04

Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Im Auftrag
Dr. Veit S t e i n l e

� Bundeskartellamt

Bekanntmachung Nr. 18/2010 [1590 A]
über die Freigabe eines Zusammenschlusses 

nach §43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
in Verbindung mit §40 Absatz 2 Satz 1 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB)

Vom 25. Mai 2010

Das Bundeskartellamt hat durch Beschluss vom 20. Mai 2010
den folgenden Zusammenschluss nach §40 Absatz 2 Satz 1 GWB
freigegeben:
Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an und der Kontrolle über
die Unternehmen Benthin GmbH, Bremerhaven (D), einschließ-
lich deren Tochtergesellschaften Benthin Technology GmbH, Bre-
merhaven (D), Benthin Systèmes E.U.R.L., St. Soupplets (F), und
Benthin A/S, Ryslinge (DK); der Faber Blinds UK Ltd., North-
ampton (GB), sowie Erwerb von gewerblichen Schutzrechten
und einzelner Kundenbeziehungen durch die Hunter Douglas
N.V., Rotterdam (NL).
Der Zusammenschluss erfüllt den Tatbestand des §37 Absatz 1
Nummer 1, 2 und 3 GWB (Anteils- und Kontrollerwerb).
Schwerpunktmäßig von dem Zusammenschlussvorhaben be-
troffen sind die Märkte für die  Herstellung von innenliegenden
alternativen Sonnenschutzprodukten (Horizontal- und Vertikal-
jalousien, Rollos, Plissees und Raffrollos), die Belieferung mit
Behang für Sonnenschutzprodukte sowie die Maßfertigung (Kon-
fektionierung) von Sonnenschutzprodukten.
Der vollständige Beschluss über die Freigabe mit Nebenbestim-
mungen des Zusammenschlusses ist im Internet auf der Home-
page des Bundeskartellamts unter www.bundeskartellamt.de 
veröffentlicht.

Bonn, den 25. Mai 2010
B 5 - 28900 - Fa - 17/10

Bundeskartellamt
5. Beschlussabteilung

Der Vorsitzende

In Vertretung
Dr. K ö l z o w

Dritte Bekanntmachung
über den Fischfang

durch deutsche Fischereibetriebe
im Jahr 2010

Vom 1. Juni 2010

Soweit die Seefischerei auf Grund des gemeinschaftlichen Fische-
reirechts oder gemäß §2 Nummer 2 Seefischereigesetz (SeeFischG)
in der Fassung vom 6. Juli 1998 (BGBl. I S. 1791), zuletzt geän-
dert durch Artikel 217 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407) beschränkt ist, bedarf der Einsatz von Fische-
reifahrzeugen gemäß §3 Absatz 1 SeeFischG einer Erlaubnis der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 
Hierzu wird Folgendes bekannt gemacht:

I.
1. Die in dieser Bekanntmachung erteilten Fangerlaubnisse 

ersetzen die vorläufigen Fangerlaubnisse nach Ziffer I der 
Ersten Bekanntmachung über den Fischfang durch deutsche
Fischereibetriebe im Jahr 2010 vom 17. Dezember 2009 (BAnz.
S. 4545).

2. Soweit die vorläufigen Fangerlaubnisse aus der Ersten Be-
kanntmachung über den Fischfang durch deutsche Fischerei-
betriebe nicht durch endgültige Fangerlaubnisse ersetzt wor-
den sind, bleibt deren Gültigkeit bestehen.

�

� Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung

Bekanntmachung Nr. 11/10/52
Fünfundvierzigste Festlegung 

von vorläufigen Handelsbezeichnungen
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur

Vom 31. Mai 2010

Auf Grund des §3 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 der Fisch-
etikettierungsverordnung (FischEtikettV) vom 15. August 2002
(BGBl. I S. 3363) werden die nachfolgenden Handelsbezeich-
nungen vorläufig festgelegt:


